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Kostenentwicklung im Gesundheitswesen;
mit besonderer Beriicksichtigung der Physiotherapie

Prof. Dr. Heinz Schmid

Referat anlisslich der Delegiertenversamm-
lung des Schweizerischen Physiotherapeu-
tenverbandes vom 28.4.84 in Bern.

Kostenentwicklung im Gesundheitswesen

Das schweizerische Gesundheitswesen wird
grundsétzlich aus zwei Quellen finanziert. Zu
rund zwei Dritteln aus Beitrdgen der privaten
Haushalte und zu rund einem Drittel aus Mit-
teln der offentlichen Hand, welche ihrerseits
aus Steuergeldern gedufnet werden.

Gesundheitswesen: Offentliche Hand 1980
in Mio. Fr.
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Die offentliche Hand leistet Beitrdge an die
Krankenkassen, an die iibrigen Sozialversi-
cherungen (SUVA, IV, MV) sowie fiir die me-
dizinischen Fakultiten, die Infrastruktur
(Bau und Einrichtung) der stationiren Be-
handlung, die Schulzahnkliniken, an die
Hauskrankenpflegeorganisationen und fiir
weitere 6ffentliche Aufgaben.

Die privaten Haushalte finanzieren zu einem
grossen Teil mittels direkten Prédmienbeitri-
gen die Krankenkassen, sowie die SUVA, IV
und MV. Knapp die Hilfte ihrer Leistungen
erbringen die privaten Haushalte als Steuer-
zahler oder in Form von Pramien fiir die
Privat- und Zusatzversicherungen.
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Gesundheitswesen: Private Haushalte 1980

in Mio. Fr.
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Die verschiedenen Leistungserbringer werden
demnach weitgehend aus den drei Quellen:
- _Beitréage der 6ffentlichen Hand

- Leistungen der Sozialversicherungen

- Leistungen der Selbstzahler

finanziert. Die im KVG umschriebenen Lei-
stungen fallen im wesentlichen zulasten der
Krankenkassen, die iibrigen zulasten der
Selbstzahler oder der Privat- und Zusatzversi-
cherungen.

Nach Gygi/Frei betrugen 1980 die gesamten
Aufwendungen fir das Gesundheitswesen
(Pflegebereich, ohne Taggelder etc.) rund
12,3 Mrd. Franken. Heute diirften diese Ko-
sten gut 15 Mrd. Franken betragen. Die Ko-
sten fiir Physiotherapie beziffern Gygi/Frei
1980 mit 97 Mio. Franken, wovon 81 Mio.
Franken auf die Krankenpflegeversicherung
und 16 Mio. Franken auf die Selbstzahler ent-
fallen.



Gesundheitswesen:  Anteile der Leistungserbringer 1980

in Mio. Fr.
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Nach der im November 1983 vom Bundesamt
fiir Sozialversicherung publizierten Statistik
iiber die Entwicklung der Krankenpflegeko-
sten bei den anerkannten Krankenkassen sind
die gesamten Krankenpflegekosten pro versi-
cherte Person von 1966 (dem Inkrafttreten
der letzten bedeutenden KUV G-Revision) bis
1982 um 441,6% gestiegen, namlich von In-
dex 100 auf den Index 541,6. Im gleichen Zeit-
abschnitt ist der Landesindex der Konsumen-
tenpreise um 106,8%, der Index der Arbeiter-
I6hne um 196,8% und derjenige der Ange-
stelltengehilter um 183,7% angewachsen.
Der Verdoppelung der Konsumentenpreise
und der Verdreifachung der Arbeiterlohne
steht somit eine Erhéhung der Krankenpfle-
gekosten pro Versicherten auf den fiinfein-
halbfachen Wert gegeniiber.

Die Aufteilung der Krankenpflegekosten in
die Hauptkomponenten zeigt, dass sich die
Heilanstaltskosten pro Versicherten veracht-
facht haben, wihrend die Arztkosten und die
Ausgaben fiir die Medikamente rund auf den
viereinhalbfachen Wert gestiegen sind.

Wenn wir die Kostenstruktur ndher analysie-
ren, stellen wir am Beispiel der KRANKEN-
KASSE KKB fest, dass 50% der ein- oder
mehrmals Erkrankten im Jahre 1983 Kosten
von maximal Fr. 390.- ausgewiesen haben.
Die gesamten Kosten fiir diese 50% der eher
in den Bereich der finanziellen Kleinfille ein-
zustufenden Erkrankten betragen knapp
10% der gesamten Krankenpflegekosten. Mit
anderen Worten: 90% der Kosten werden von
den anderen 50% der Erkrankten verursacht.

Betrachten wir nur die Struktur der Heilan-
staltskosten, so stellen wir fest, dass 66% der
Spitalpatienten Kosten von maximal Fr.
2’000.— zu Lasten der Grundversicherung
Krankenpflege aufweisen, die insgesamt 25%
der gesamten Heilanstaltskosten ausmachen.

Uber die Entwicklung der Kosten fiir Phy-
siotherapie geben die Behandlungsfallstati-
stik des Konkordates der Schweiz. Kranken-
kassen und ebenfalls die Statistik der KRAN-
KENKASSE KKB Auskunft.

1976 weist die Behandlungsfallstatistik des
Konkordates der Schweiz. Krankenkasen
(Teilerhebung, aufgewertet auf 100%) 829
selbsténdig titige Physiotherapeuten aus,
welche zulasten der Krankenversicherung
rund 36,2 Mio. Franken in Rechnung gestellt
haben. 1982 waren es bereits 1’308 selbstéin-
dig tatige Physiotherapeuten oder rund 48%
mehr als 1976. Die zulasten der Krankenkas-
sen erbrachten Leistungen machen rund 100
Mio. Franken aus.

Auf einen Physiotherapeuten sind demnach
1982 rund Fr. 76’880.- und 1976 rund Fr.
43°700.- entfallen. Der durchschnittliche
Umsatz zulasten der Krankenkassen hat sich
demnach von 1976 bis 1982 um rund drei
Viertel oder 76% erhoht.

Bei der KRANKENKASSE KKB haben wir
die Kosten in erster Linie pro versicherte Per-
son bezogen und festgestellt, dass 1976 die
Gesamtkosten fiir Physiotherapie Fr. 9.35
pro versicherte Person und 1983 Fr. 21.91
oder 134% mehr betragen haben. Die Auftei-
lung auf die drei Hauptgruppen der Rech-
nungssteller (Arzte, Spitiler, selbstindige
Physiotherapeuten) geht aus der folgenden
Tabelle hervor:

Physiotherapiekosten pro Mitglied nach
Rechnungsstellergruppen
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KRANKENKASSE KKB, Zeitreihenanalyse
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Physiotherapiekosten pro versicherte Person bei der Krankenkasse KKB

Jahr Arzte (inkl. Spitiler
Chiroprak-
toren)
1976 2.15 2.70
1977 2.55 3.35
1978 2.55 3.95
1979 3.10 4.30
1980 3.20 4.55
1981 3.35 4.80
1982 3.30 5.95
1983 3.55 6.35

Die Kosten pro Mitglied sind demnach seit
1976 bei den Arzten um rund 65%, in den Spi-
talern um rund 140% und bei den selbstzindig
tatigen Physiotherapeuten um rund 170% ge-
stiegen. In den acht Jahren hat demnach eine
eindeutige Verlagerung zu den selbstidndig ti-
tigen Physiotherapeuten stattgefunden.

Physiotherapiekosien pro Mitglied nach
Rechnungsstellergruppen
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KRANKENKASSE KKB, Zeitreihenanalyse
Es hat sich gezeigt, dass die geltende Praxis
und der geltende Vertrag in einzelnen Punk-

ten zu prézisieren sind. Ich erwdhne hier nur
einige wenige Punkte:
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selbstandig Gesamtkosten
tatige Physio- fiir Physio-
therapeuten therapie
4.50 9.35
5.20 11.10
6.50 13.—
7.60 15.—
9.— 16.75
10.20 18.35
11.10 20.35
12.— 21.90

- Einsatz von nicht diplomiertem Personal
zur Betétigung zulasten der Krankenversi-
cherung: Dass der Einsatz von nicht diplo-
miertem Personal fiir die Behandlung von
Krankenkassenpatienten unbefriedigend
ist, wegen der ungeniigenden Kontroll-
moglichkeiten, aber auch weil damit in der
Regel nicht geniigend ausgebildetes Perso-
nal Behandlungen zulasten Krankenversi-
cherung vornimmt, l4sst sich nicht bestrei-
ten. Hier gilt es zu priifen, ob durch eine
gemeinsame Eingabe der Krankenkassen
und des Verbandes der Physiotherapeuten
allenfalls die Verordnung VI abzuéndern
wire, in dem Sinne, dass kiinftig nur noch
diplomierte Personen zulasten der Kran-
kenversicherung tétig sein konnen. Dabei
wiren die Voraussetzungen fiir das Di-
plom ebenfalls klar zu regeln. Gleichzeitig
miissen die Kassen aber fordern, dass in je-
dem Fall auf dem Behandlungsausweis
eindeutig angegeben wird, wer die Behand-
lung konkret durchgefiihrt hat.

- Viele Diskussionen 16st immer wieder die
fir beide Seiten verbindliche Normtabelle
aus. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die
zuweisenden Arzte leider sehr oft auf dem
Gebiet der Physiotherapie schlecht ausge-
bildet sind. Anstelle konkreter Therapien
findet man oft sehr unklare Verordnun-
gen, wie etwa «10 X Physiotherapie».
Dass derartige Verordnungen fiir einen
nicht ausgelasteten Physiotherapeuten ei-
nen Blankocheck seitens der Krankenkas-
sen darstellen, braucht nicht besonders er-
wihnt zu werden. Unter Beizug von Fach-
drzten ist eine fiir beide Seiten verbindliche
Normtabelle zu erstellen, deren Anwen-
dung moglichst problemlos sein sollte. Ei-
ne vertragliche Absicherung wire zudem
nur von Vorteil.



- Ein einheitliches, fiir alle verbindliches
Verordnungsformular ist anzustreben.
Auf diesem Formular wéren insbesondere
die Zahl der drztlich vorgesehenen Sitzun-
gen zu regeln. Die volle Ausschopfung ei-
ner drztlichen Verordnung ist einzuschréin-
ken, wenn der seriGs arbeitende Physiothe-
rapeut die Zweckmassigkeit zusitzlicher
Therapien verneinen muss.

- Innéchster Zeit wird sich ebenfalls die Fra-
ge der Honorarschuldnerschaft stellen,
nachdem ganz allgemein festgestellt wird,
dass zur Forderung des Kostenbewusst-
seins beim Patienten der «tiers garant» ge-
eignet ist.

Griinde fiir diese Kostenentwicklung

Wir zerlegen die gesamte Kostenentwicklung
in verschiedene Faktoren, um den Einfluss
der einzelnen Komponenten zu analysieren.
Zur Erlauterung der Zusammenhénge ver-
weise ich auf das folgende Schema:
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Wir erkennen die drei Grundgrossen:

- Risikobestand (Anzahl der Versicherten)
- Altersstruktur

- Tarifgrundlagen ~

Eine Anderung des Risikobestandes wirkt
sich bei unverdnderten iibrigen Parametern li-
near auf die Gesamtkosten aus. Eine Erho-
hung der Versichertenzahl um beispielsweise
5% wird auch die Gesamtkosten um 5% er-
hohen. Eine Veranderung der Altersstruktur
bietet beziiglich Beurteilung des Einflusses
auf die Geamtkosten bereits grossere Schwie-
rigkeiten, wihrend sich die Tarifgrundlagen-
dnderungen im allgemeinen (abgesehen von
Revisionseffekten) ebenfalls linear auswir-
ken.

Aus diesem Risikobestand werden nun einzel-
ne Versicherte erkranken. Die versicherungs-
technische Grundzahl bezeichnen wir als Er-
krankungshéufigkeit. So sind beispielsweise
bei der KRANKENKASSE KKB 1976 rund

zwei Drittel der Versicherten ein- oder mehr-
mals erkrankt, im Jahre 1982 belief sich dieser
Satz auf drei Viertel. Diese Erkrankungshiu-
figkeit ist abhéngig vom Alter der Versicher-
ten.

Jeder Erkrankte weist nun einen oder mehre-
re Behandlungsfille auf. Bei der KRANKEN-
KASSE KKB entfielen 1982 rund 1,5 ambu-
lante und 0,2 stationdre Behandlungsfélle pro
erkrankte Person. Wir bezeichnen diese Ver-
haltniszahl als sogenannte relative Erkran-
kungshiufigkeit.

Der einzelne Behandlungsfall setzt sich aus
mehreren Grundleistungen (Besuche und
Konsultationen) bei der ambulanten Behand-
lung oder Behandlungstagen bei der stationa-
ren Behandlung zusammen.

Pro Arzt-Patienten-Kontakt oder pro Spital-
tag werden verschiedene medizinische Lei-
stungen erbracht, welche in der ambulanten
Behandlung nach einem vertraglich festgeleg-
ten Einzelleistungstarif und im Spital entwe-
der pauschal pro Pflegetag oder auch nach
Einzelleistungstarif in Rechnung gestellt wer-
den. Die Summe all dieser Rechnungen
(KRANKENKASSE KKB 1982: gut 800’000
Einzelrechnungen) ergibt die gesamten Kran-
kenpflegekosten.

Alle sieben Stufen unterliegen besonderen
Einfliissen, welche die Gesamtkosten zum
Teil wesentlich veridndern kénnen. In der Re-
gel gilt, dass sich die Gesamtkosten aus der
Summe der Produkte aus Einzelleistungen
und entsprechender Tarifposition zusam-
mensetzen, oder kiirzer: Kosten = Menge X
Preis. Im Tarif ist der Preis der Einzelleistung
festgelegt, die Haufigkeit der Leistungen be-
stimmt demnach die Gesamtkosten.

Den einfachen, linearen Einfluss von
Bestandes- und Tarifdnderungen kann ich als
bekannt voraussetzen. Wie sieht aber die Al-
tersabhingigkeit aus? Die verschiedenen
Haufigkeiten und Kosten sind wesentlich
vom Alter der versicherten Person abhéngig.
Eine Verschiebung der Altersstruktur wird
sich deshalb auf die Kosten auswirken. Eine
Erh6éhung des Anteils der dlteren Personen
wird eine Kostensteigerung zur Folge haben.

Die Erkrankungshéufigkeit, als Quotient aus
Zahl der Erkrankten und Risikobestand defi-
niert, wird durch verschiedene Faktoren be-
einflusst. Der Entschluss des Versicherten,
sich in medizinische Behandlung zu begeben,
wird eher gefasst, wenn durch das grossere
medizinische Angebot die Distanzen zum
néchsten Arzt oder Spital auch in abgelege-
nen Gegenden deutlich kleiner werden. Zu-
dem fiihren auch die verschiedenen medizini-
schen Aufkldrungen in den Massenmedien
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Durchschnittliche jahrliche Krankenpflege-
kosten pro Versicherten
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Durchschnittliche jihrliche Krankenpflege-
kosten pro Versicherten
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KRANKENKASSE KKB, Morbiditétsstatis-
tik 1983

sowie eine allenfalls zunehmende Verweichli-
chung oder Unsicherheit sowie die Tatsache
des Bestehens einer Versicherung zu einem
fritheren Entscheid, einen Arzt aufzusuchen.
Dieser Entscheid wird somit recht stark vom
Versicherten selbst, also subjektiv, beein-
flusst.

Analoge Uberlegungen gelten fiir die Zahl der
Félle pro Erkrankten, wobei der Einfluss der
Medizinalperson bereits grosser wird, weil
nach hergestelltem Arzt-Patienten-Kontakt
auch der Arzt den Patienten beeinflussen
kann. So kann er den Patienten bitten, nach
einer bestimmten Zeit oder bei bestimmten
Symptomen wieder in Behandlung zu kom-
men.

Die Zahl der Grundpositionen, also beispiels-
weise die Arzt-Patienten-Kontakte oder die
Zahl der Spitaltage wird nun schon recht
stark von den Arzten geprégt. Der Patient
selbst kann hier wenig Einfluss ausiiben. Vor-

zeitige Entlassungen aus dem Spital oder der -

ambulanten Behandlung auf Wunsch des Pa-
tienten diirften doch eher die Ausnahme sein.
Den Anordnungen des Arztes widerspricht
der Patient in der Regel nicht. Leider wider-
setzt sich der Arzt aber auch der Begehrlich-
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KRANKENKASSE KKB, Morbiditétsstatis-
tik 1983

keit der Patienten nach zusétzlichen, medizi-
nisch nicht notwendigen Leistungen nicht mit
der aus der Sicht der Kosteneinddmmung er-
forderlichen Hirte.

Fine ganz wesentliche Komponente fiir die
Kosten stellt die Intensitit der medizinischen
Leistungen pro Grundleistung dar. Fine Fre-
quenzzunahme pro Grundleistung fiihrt mit
den sechs iibrigen Faktoren durch Multipli-
kation zu massiven Steigerungssatzen der Ge-
samtkosten. Die Zahl der medizinischen Ein-
zelleistungen wird wieder weitgehend vom
Arzt bestimmt. In dieser Komponente dus-
sern sich denn auch die Auswirkungen der
grosseren Angebote an medizinischen Dienst-
leistungen, insbesondere die grossere Arzte-
dichte und die Uberkapazitit an Spitalbetten.
Die Zahl der Einwohner pro Arzt nimmt we-
sentlich stérker ab, als wir eine Zunahme der
verschiedenen Frequenzen infolge Alterung
der Bevolkerung feststellen. Die kleinere Zahl
von Patienten wird durch eine intensivere Be-
handlung mehr als wettgemacht. Ich erachte
diese Komponente - iiberproportionales An--
steigen der Zahl der medizinischen Leistungs-
erbringer - als den weitaus grossten Einfluss
auf die Gesamtkosten. Eine diesbeziigliche



Publikation ist Mitte Februar in der Schwei-
zerischen Krankenkassen-Zeitung und Mitte
Mirz in de Schweiz. Arztezeitung erfolgt.

Massnahmen

Aus dem Katalog der moglichen Massnah-
men zur Kosteneinddimmung mochte ich nur
einige wenige herausgreifen. Vorerst verweise
ich auf die Ergebnisse der vier Arbeitsgrup-
pen der Eidg. Sparkonferenz, welche ihre An-
trige zuhanden des Bundesrates geliefert ha-
ben. Es geht nun darum, die realisierbaren
Antrige moglichst bald in Kraft zu setzen.
Dazu gehoren sicher die Bestimmungen tiber
einen erhohten Selbstbehalt, weil doch der
Versicherte unter dem Eindruck der bestehen-
den Versicherung im Rahmen der Begehrlich-
keit sehr massgebend ebenfalls zu einer Ko-
stensteigerung beitragt.

Der Versicherte wird durch den persénlich zu
leistenden Kostenanteil auf die finanziellen
Auswirkungen seiner Krankheit nachhaltig
aufmerksam gemacht. Durch eine Forderung
der Selbstverantwortung soll vermieden wer-
den, dass die Versicherung als Serviceabonne-
ment missbraucht wird. Denn die echte Versi-
cherung muss dort einsetzen, wo die wirt-
schaftlichen Folgen des Eintrittes des versi-
cherten Ereignisses die finanziellen Moglich-
keiten des Versicherten iibersteigen. Diese
echte Bremswirkung ist durch eine verniinfti-
ge Dosierung der Selbstbeteiligung anzustre-
ben.

Weiter ist alles daran zu setzen, dass die von
den Kassen zu vergiitenden Tarife keine fi-
nanziellen Anreize zur Mengenausweitung
bieten und betriebswirtschaftlich korrekt be-
rechnet sind.

Nur ein freiheitliches System im Gesundheits-
wesen gewihrleistet auch die freie Berufsaus-
iibung. Werden aber die heute bestehenden
Freiheiten seitens der Arzte und der iibrigen
Erbringer von medizinischen Dienstleistun-
gen missbraucht, steigert sich der Druck in
Richtung Verstaatlichung. Ich appelliere des-
halb an unsere Partner, Auswiichse in den ei-
genen Reihen energisch selbst zu bekdmpfen,
um das bewahrte System der freien Berufs-
ausiibung und der freiwilligen Krankenversi-
cherung aufrechtzuerhalten zu kénnen.

Abschliessend gestatte ich mir noch drei
Schlussbemerkungen:

1. An die Adresse der Offentlichkeit, der Po-
litiker und Sozialpartner sei gesagt, dass
sich die Miss Helvetia langsam aber sicher
zur Miss Wohlfahrt gewandelt hat. Es gilt,
in Zukunft die gesamte soziale Versiche-
rung kritisch zu iiberdenken und mit weite-
ren Forderungen Mass zu halten. Mit dem
Inkrafttreten des UVG auf 1.1.84 und des
BVGauf1.1.85ist der Wandel vom Sozial-
staat zum Wohlfahrtsstaat weitgehend
vollzogen. Ich denke aber auch an die Aus-
bildung der Mediziner, wo meiner Ansicht
nach der Numerus clausus iiberfallig ist.
Auch die Zahl der Akutbetten iibersteigt
den Bedarf deutlich und fiihrt zu zusétzli-
chen Kosten.

2. Solange die Anbieter im Gesundheitswe-
sen die Rendite vor das Dienen am kranken
Menschen stellen und das Geschaft mit der
Krankheit und der Angst machen wollen,
kann die progressiv steigende Kostenent-
wicklung nicht eingeddmmt werden. Wenn
die Freiheit allzu stark missbraucht wird,
steigt der Druck von aussen. Dies gilt nicht
nur in der hohen Politik, sondern auch im
Gesundheitswesen.

3. Hauptbeteiligte sind aber wir alle: Wir ha-
ben es in der Hand, zu unserer Gesundheit
Sorge zu tragen und den Anbietern im Ge-
sundheitswesen als kritische Patienten ent-
gegenzutreten. Gerade auf diesem Gebiet
kénnen wir alle tagtdglich mithelfen, die
Gesundheitskosten in einem tragbaren
Rahmen zu halten.

In diesem Sinne wiinsche ich Ihnen eine gute
Gesundbheit.

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. phil. nat. Heinz Schmid
Krankenkasse KKB
3000 BERN 32

21



	Kostenentwicklung im Gesundheitswesen; mit besonderer Berücksichtigung der Physiotherapie

